
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
die Berufsgenossenschaft
der Banken, Versicherungen, Verwaltungen, 
freien Berufe und besonderer Unternehmen

VBG
Verwaltungs-
Berufsgenoss

BG-Vorschrift
Sicherheitsingenieure
und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit
vom 1. Dezember 1974
in der Fassung vom 1. Januar 1997 
mit Durchführungsanweisungen
vom Januar 1997

BGV A 6
(bislang VBG 122)

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit



2

A6

Diese BG-Vorschrift ist eine Unfallverhütungsvorschrift im Sinne des § 15
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII).
Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den 
BG-Vorschriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie
schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die
auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.
Durchführungsanweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläute-
rungen zu BG-Vorschriften.
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (BG-Vorschrift) gilt für Unternehmer, die nach § 2
Sicherheitsingenieure oder andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu
bestellen haben.

DA zu § 1:

Nach § 15 Abs. 1 Nr. 6 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) erlas-
sen die Unfallversicherungsträger als autonomes Recht BG-Vorschriften
über die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus
dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG) ergeben-
den Pflichten zu treffen hat. Diese BG-Vorschrift regelt Maßnahmen, die
der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 1 in Verbindung
mit § 7 und aus § 5 Abs. 1 und 2 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG)
ergebenden Pflichten zu treffen hat. Der Text des Arbeitssicherheitsge-
setzes (ASiG) ist dieser BG-Vorschrift als Anlage beigefügt.

§ 2
Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Sicherheitsingenieure oder andere Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der in § 6 des 
Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) bezeichneten Auf-
gaben für die sich aus den Merkmalen der nachstehenden Tabelle
ergebenden erforderlichen Einsatzzeiten schriftlich zu bestellen oder zu
verpflichten:

erforderliche Einsatzzeit der Fach-
Betriebsart kräfte für Arbeitssicherheit

(Std./Jahr je Arbeitnehmer)

1. Alle Mitgliedsunternehmen der
Verwaltungs-BG, die nicht unter
den Ziffern 2 bis 7 einzuordnen
sind 0,3
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erforderliche Einsatzzeit der Fach-
Betriebsart kräfte für Arbeitssicherheit

(Std./Jahr je Arbeitnehmer)

2. Technische Überwachungsvereine,
Ingenieurbüros mit Versuchseinrich-
tungen, Rundfunk- und Fernseh-
anstalten, Wohnungsunter-
nehmen mit Regiebetrieben 0,8

3. Schulen und Ausbildungsstätten für
die berufliche Aus- und Fortbildung 1,0

4. Theater, Werbeunternehmen mit
Produktionseinrichtungen, Wissen-
schaftliche Institute mit Laboratorien,
Zoologische Gärten, Wild- und
Safariparks, Tierheime 1,4

5. Bewachungsunternehmen 1,8
6. Unternehmen für Arbeitnehmer-

überlassung 3,0
7. Unternehmen mit techn. Bereichen,

die nicht in den Gruppen 2 bis 6
erfasst sind und in denen Arbeit-
nehmer beschäftigt sind, bei denen
aufgrund ihrer Tätigkeit eine beson-
dere Unfallgefahr für sie selbst oder
Dritte vorliegt, oder weil einer Berufs-
krankheit vorzubeugen ist 1,2

(2) Unabhängig von der sich aus der Tabelle nach Absatz 1 erge-
benden Einsatzzeit ist je Unternehmen und Jahr eine Einsatzzeit von
mindestens 2 Stunden erforderlich. Für Unternehmen bis 10 Arbeitneh-
mer beträgt die erforderliche Einsatzzeit abweichend von der Tabelle
nach Absatz 1 für

– die Betriebsart 1: 2 Stunden pro Jahr,
– die Betriebsart 2: 4 Stunden pro Jahr,
– die Betriebsart 3: 5 Stunden pro Jahr

und kann von Unternehmen der Betriebsart 1 innerhalb von längstens
3 Jahren sowie von Unternehmen der Betriebsart 2 und 3 innerhalb von
längstens 2 Jahren erbracht werden.
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(3) Der Unternehmer kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossen-
schaft nach Maßgabe der Anlage 2 davon absehen, eine Fachkraft für
Arbeitssicherheit gemäß Absatz 1 anzustellen, zu verpflichten oder sich
einem überbetrieblichen Dienst anzuschließen, wenn

1. die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer
weniger als

– 100 Arbeitnehmer für Betriebsart 1,
– 90 Arbeitnehmer für Betriebsart 2,
– 75 Arbeitnehmer für Betriebsart 3,
– 50 Arbeitnehmer für Betriebsart 4,
– 40 Arbeitnehmer für Betriebsart 5,
– 25 Arbeitnehmer für Betriebsart 6,
– 60 Arbeitnehmer für Betriebsart 7

beträgt,

2. der Unternehmer an von der Berufsgenossenschaft festgeleg-
ten, mindestens 2wöchigen Informations- und Motivations-
maßnahmen innerhalb von zwei Jahren teilnimmt,

3. er in regelmäßigen Zeitabständen Fortbildungsveranstaltun-
gen der Berufsgenossenschaft besucht 
und

4. er eine bedarfsgerechte und qualifizierte Beratung in Fragen
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nachweist.
Die Beratungszeit muss mindestens die Hälfte der für die
sicherheitstechnische Betreuung nach der Tabelle in Absatz 1
notwendigen Einsatzzeit betragen und ist auf ganze Stunden
aufzurunden.

(4) Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall im Einvernehmen mit
der nach § 12 des Arbeitssicherheitsgesetzes zuständigen Behörde eine
Ausnahme von Absatz 1 bewilligen und geringere Einsatzzeiten fest-
setzen, soweit im Betrieb, verglichen mit Betrieben der gleichen Art,
die Unfall- und Gesundheitsgefahren unterdurchschnittlich gering sind.
Die Berufsgenossenschaft kann ferner im Einzelfall im Einvernehmen mit
der nach § 12 des Arbeitssicherheitsgesetzes zuständigen Behörde ab-
weichend von Absatz 1 höhere Einsatzzeiten festsetzen, soweit im
Betrieb, verglichen mit Betrieben der gleichen Art, überdurchschnittliche
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Unfall- und Gesundheitsgefahren bestehen, und die Bestellung eines
Sicherheitsingenieurs verlangen, soweit die Tätigkeit der Fachkraft im
Betrieb eine ingenieurmäßige Ausbildung erfordert.

DA zu § 2 Abs. 1:
Die Sicherheitsingenieure oder andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
können als ständig oder zeitweise tätige Kräfte bestellt werden. Sie kön-
nen vom Unternehmer eingestellt oder freiberuflich tätig sein oder auch
einem überbetrieblichen Dienst angehören, den der Unternehmer nach
§ 19 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) verpflichtet hat.
Die Einsatzzeit für einen Betrieb errechnet sich aus der Zahl der durch-
schnittlich beschäftigten Arbeitnehmer multipliziert mit der erforder-
lichen Einsatzzeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Std./Jahr je
Arbeitnehmer), die dem Betrieb gemäß seiner Betriebsart in der Tabelle
zugewiesen ist.
Die erforderliche Einsatzzeit ist die Arbeitszeit, die den Fachkräften für
Arbeitssicherheit zur Erfüllung der Aufgaben aus § 6 des Arbeitssicher-
heitsgesetzes (ASiG) im Betrieb je Jahr und Arbeitnehmer mindestens
zur Verfügung stehen muss. So können zum Beispiel Wegezeiten einer
nicht im Betrieb eingestellten Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Ein-
satzzeit angerechnet werden; dies gilt auch für andere Zeiten, die für
die Erfüllung von nicht unter § 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG)
fallende Aufgaben verwendet werden.
Unternehmen mit mehreren Betrieben steht es frei, auf die Benennung
einer Sicherheitsfachkraft für jeden einzelnen Betrieb zu verzichten,
wenn eine gemeinsame Betreuung der Betriebe durch eine oder meh-
rere Sicherheitsfachkräfte gewährleistet ist. Die Einsatzzeiten sind ent-
sprechend zu berechnen.

§ 3
Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische
Fachkunde von Fachkräften für Arbeitssicherheit als nachgewiesen
ansehen, wenn diese den in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Anfor-
derungen genügen. Wenn der Unternehmer Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit bestellt, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 4 nicht
genügen, muss er auf Verlangen der Berufsgenossenschaft den Nach-
weis der Fachkunde erbringen.
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(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderungen, wenn sie
1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen,
2. danach eine praktische Tätigkeit als Ingenieur mindestens

zwei Jahre lang ausgeübt haben 
und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbil-
dungslehrgang
oder
einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten
Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen haben. 

(3) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen, wenn sie
1. eine Prüfung als staatlich anerkannter Techniker erfolgreich

abgelegt haben,
2. danach eine praktische Tätigkeit als Techniker mindestens

zwei Jahre lang ausgeübt haben
und

3. einen staatlich oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungs-
lehrgang
oder
einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten
Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich aner-
kannter Techniker mindestens vier Jahre als Techniker oder als Sicher-
heitsmeister tätig war und einen staatlichen oder berufsgenossenschaft-
lichen Ausbildungslehrgang oder einen staatlich oder berufsgenossen-
schaftlich anerkannten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstal-
tungsträgers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(4) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, wenn sie 
1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,
2. danach eine praktische Tätigkeit als Meister mindestens zwei

Jahre lang ausgeübt haben
und
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3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbil-
dungslehrgang
oder
einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten
Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers
mit Erfolg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens
vier Jahre lang als Meister oder in gleichwertiger Funktion tätig war und
einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungslehrgang
oder einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten Ausbil-
dungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abge-
schlossen hat.

(5) Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfüllen die Anforderungen auch,
wenn sie vor dem 1.12.1974 mindestens ein Jahr lang überwiegend auf
dem Gebiet der Arbeitssicherheit tätig waren.

DA zu § 3 Absätze 2 bis 4:
Die Ausbildungslehrgänge werden nach Grundsätzen gestaltet, die der
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung mit Schreiben vom 2. Juli
1979 an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen der
Fachaufsicht festgelegt hat.

DA zu § 3 Abs. 4:
Gleichwertige Funktionen, wie die von Meistern, können z.B. im Bereich
von büromäßig betriebenen Unternehmen Personen mit qualifizierten
Aufgaben in der Organisations-, Revisionsabteilung oder der Hausver-
waltung ausüben. Sinngemäß können das z.B. im Bereich von beson-
deren Unternehmen, wie Bewachungsunternehmen und Tierhaltungen,
auch Betriebsinspektoren sein.

§ 4
Gegenstandslos
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§ 5
Fortbildung

Der Unternehmer hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die Teil-
nahme an Fortbildungsmaßnahmen der Berufsgenossenschaft, zu denen
diese einlädt, zu ermöglichen, soweit die Fortbildungsmaßnahme den
betrieblichen Belangen entspricht.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Dezember 1974 in Kraft.

G e n e h m i g u n g
Die vorstehende Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit (BG-Vorschrift) „Sicherheitsingenieure und
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A 6) wird genehmigt.
Bonn, den 28. Oktober 1974
Az: III b 7 – 3718.13 BA 31(14) – 3715.1

Der Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag
(Siegel) (gez. Kliesch)

Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 217 vom 22.11.1974.

G e n e h m i g u n g
Der vorstehende 1. Nachtrag zu der Berufsgenossenschaftlichen Vor-
schrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Vorschrift)
„Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(BGV A 6) wird genehmigt.
Bonn, den 30. September 1982
Az: III b 7 – 36025-31

Der Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag
(Siegel) (gez. Kliesch)

Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 198 vom 22.10.1982.
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G e n e h m i g u n g
Der vorstehende 2. Nachtrag zu der Berufsgenossenschaftlichen Vor-
schrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Vorschrift)
„Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(BGV A 6) wird genehmigt.
Bonn, den 10. Juli 1987
Az: III b 7 – 36025-31

Der Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag
(Siegel) (gez. Nöthlichs)

Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 135 vom 25.7.1987 und 
141 vom 4.8.1987.

G e n e h m i g u n g
Der vorstehende 3. Nachtrag zu der Berufsgenossenschaftlichen Vor-
schrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Vorschrift)
„Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(BGV A 6) wird genehmigt.
Bonn, den 15. August 1995
Az: III b  – 36025 – 31

Das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag
(Siegel) (gez. Streffer)

Veröffentlicht im Sicherheitsreport 4/95.
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Anlage 1
Gesetz 

über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
vom 12. Dezember 1973 (BGBI. I S. 1885)

zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 25. September 1996 (BGBI. I S. 1476)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

Erster Abschnitt
§ 1 

Grundsatz
Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Damit soll
erreicht werden, dass

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden
Vorschriften den besonderen Betriebsverhältnissen entspre-
chend angewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Er-
kenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der
Unfallverhütung verwirklicht werden können,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden
Maßnahmen einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Zweiter Abschnitt
Betriebsärzte

§ 2 
Bestellung von Betriebsärzten

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und
ihnen die in § 3 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erfor-
derlich ist im Hinblick auf

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbunde-
nen Unfall- und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammen-
setzung der Arbeitnehmerschaft und

A6



3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die
Zahl und die Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallver-
hütung verantwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten
Betriebsärzte ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit
einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung
überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Belange zu ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als Arbeitnehmer
eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der
Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbil-
dung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer
eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3
Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesund-
heitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbe-
sondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebs-

anlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der

Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sons-

tigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen,
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insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der
Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze, des
Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung,

e) der Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb,

f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung
und Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeits-
prozess,

g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen.

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu be-
urteilen und zu beraten sowie die Untersuchungsergebnisse
zu erfassen und auszuwerten,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung zu beobachten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen
und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst
für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwort-
lichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung
dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung
hinzuwirken, 

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu unter-
suchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und aus-
zuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhü-
tung dieser Erkrankungen vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten
den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfall-
verhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über 
die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der 
Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und
Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren
und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in 
Erster Hilfe und des medizinischen Hilfspersonals mitzu-
wirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem
das Ergebnis arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8
Abs.1 Satz 3 bleibt unberührt.
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(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krank-
meldungen der Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 4
Anforderungen an Betriebsärzte

Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die
berechtigt sind, den ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderliche arbeits-
medizinische Fachkunde verfügen.

Dritter Abschnitt

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
§ 5

Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicher-
heitsingenieure, -techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen
die in § 6 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich
ist im Hinblick auf

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbun-
denen Unfall- und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammen-
setzung der Arbeitnehmerschaft,

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die
Zahl und Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhü-
tung verantwortlichen Personen,

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes
verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten
Fachkräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflich-
tet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfs-
personal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung
zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die
mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeits-
leistung überlassen sind.
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(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berück-
sichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft
für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit
der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der
Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist
die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so
ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen
Aufgaben freizustellen.

§ 6
Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber
beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der
Arbeitssicherheit, einschließlich der menschengerechten Gestaltung der
Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbe-
sondere bei
a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebs-

anlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen,
b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der

Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 
c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,
d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der

Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie,
e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel ins-
besondere vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren
insbesondere vor ihrer Einführung sicherheitstechnisch zu
überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung zu beobachten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen
und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst
für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwort-
lichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung
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dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung
hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,
c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Unter-

suchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und
dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser
Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten
den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die
Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit
ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und
bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.

§ 7
Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Per-
sonen bestellen, die den nachstehenden Anforderungen genügen: Der
Sicherheitsingenieur muss berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Inge-
nieur zu führen und über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Auf-
gaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der
Sicherheitstechniker oder -meister muss über die zur Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde
verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass
anstelle eines Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufs-
bezeichnung Ingenieur zu führen, jemand bestellt werden darf, der zur
Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden Aufgaben über entsprechende
Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 8 
Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde

(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der
Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen

A6

17



Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Betriebsärzte sind nur
ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben die Regeln der ärzt-
lichen Schweigepflicht zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für
einen Betrieb mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit bestellt sind, der leitende Betriebsarzt und die leitende Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar dem Leiter des Be-
triebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit
über eine von ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicher-
heitstechnische Maßnahme mit dem Leiter des Betriebs nicht verständi-
gen, so können sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Arbeitgeber und,
wenn dieser eine juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist für einen
Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebsarzt oder eine
leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen das Vor-
schlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das zuständige
Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs den Vor-
schlag ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich mitzuteilen und zu
begründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift.

§ 9 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzu-
arbeiten.

(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben
den Betriebsrat über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung zu unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vor-
schlages mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen.
Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind 
mit Zustimmung des Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das 
gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert oder eingeschränkt werden
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sollen; im übrigen gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des Betriebsver-
fassungsgesetzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung eines frei-
beruflich tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeits-
sicherheit oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat zu
hören.

§ 10
Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für

Arbeitssicherheit

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbe-
sondere, gemeinsame Betriebsbegehungen vorzunehmen. Die Betriebs-
ärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für Angelegenheiten der
technischen Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes
beauftragten Personen zusammen.

§ 11 
Arbeitsschutzausschuss

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist,
hat der Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten
einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden; bei der Feststellung der Zahl
der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25,
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit
0,75 zu berücksichtigen. Dieser Ausschuss setzt sich zusammen aus:

dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,

zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,

Betriebsärzten,

Fachkräften für Arbeitssicherheit und

Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzaus-
schuss tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.
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§ 12 
Behördliche Anordnungen

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche
Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz
und den die gesetzlichen Pflichten näher bestimmenden Rechtsverord-
nungen und Unfallverhütungsvorschriften ergebenden Pflichten, insbe-
sondere hinsichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften
für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft,

1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen
zu erörtern, welche Maßnahmen angebracht erscheinen und

2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
Gelegenheit zu geben, an der Erörterung mit dem Arbeit-
geber teilzunehmen und zu der von der Behörde in Aussicht
genommenen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der
Anordnung eine angemessene Frist zu setzen.

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber
dem Arbeitgeber getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen.

§ 13
Auskunfts- und Besichtigungsrechte

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Ver-
langen die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. Er kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafge-
richtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die
Arbeitsstätten während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu be-
treten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die
Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung
von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
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betreten und besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

§ 14
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche
Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz
ergebenden Pflichten zu treffen hat. Soweit die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch
Unfallverhütungsvorschriften näher zu bestimmen, macht der Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung von der Ermächtigung erst
Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten angemessenen
Frist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung eine entsprechende
Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen hat oder eine unzureichend
gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert.

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung

1. feststellen, dass für bestimmte Betriebsarten unter Berücksichti-
gung der in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und § 5 Abs. 1 Nr. 2 und
3 genannten Umstände die in den §§ 3 und 6 genannten Auf-
gaben ganz oder zum Teil nicht erfüllt zu werden brauchen,

2. bestimmen, dass die in den §§ 3 und 6 genannten Aufgaben
in bestimmten Betriebsarten nicht oder nur zu einem Teil erfüllt
zu werden brauchen, soweit dies unvermeidbar ist, weil nicht
genügend Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit
zur Verfügung stehen.

§ 15
Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlässt mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz
und den auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.
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§ 16
Öffentliche Verwaltung

In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden
und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger
arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu ge-
währleisten.

§ 17
Nichtanwendung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im
Haushalt beschäftigt werden.

(2) Soweit im Bereich der Seeschifffahrt die Vorschriften der Verord-
nung über die Seediensttauglichkeit und der Verordnung über die Kran-
kenfürsorge auf Kauffahrteischiffen gleichwertige Regelungen enthalten,
gelten diese Regelungen für die beschäftigten Kapitäne, Besatzungsmit-
glieder und sonstige an Bord tätigen Personen deutscher Seeschiffe.
Soweit dieses Gesetz auf die Seeschiffahrt nicht anwendbar ist, wird
das Nähere durch Rechtsverordnungen geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen
enthält, gelten diese Regelungen. Im übrigen gilt dieses Gesetz.

§ 18
Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch
nicht über die erforderliche Fachkunde im Sinne des § 4 oder § 7 ver-
fügen, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, in einer festzulegenden
Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit entspre-
chend fortbilden zu lassen.

§ 19
Überbetriebliche Dienste

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit zu bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, dass
der Arbeitgeber einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten oder
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Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach
§ 3 oder § 6 verpflichtet.

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwider-

handelt,
2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht rich-

tig oder nicht vollständig erteilt oder
3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer
Geldbuße bis zu 50 000 Deutsche Mark, eine Ordnungswidrigkeit
nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu 1000 Deutsche
Mark geahndet werden.

§ 21
Änderung der Reichsversicherungsordnung

(gegenstandslos)

§ 22
Berlin-Klausel

(gegenstandslos)

§ 23
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am ersten
Tage des auf die Verkündung folgenden zwölften Kalendermonats in
Kraft. § 14 und § 21 treten am Tage nach der Verkündung des Geset-
zes in Kraft.

(2) § 6 Abs. 3 Satz 2 und § 7 des Berliner Gesetzes über die Durch-
führung des Arbeitsschutzes vom 9. August 1949 (VOBI. I S. 265),
zuletzt geändert durch Artikel LVIII des Gesetzes vom 6. März 1970
(GVBI. S. 474), treten außer Kraft. Im übrigen bleibt das Gesetz
unberührt.
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Anlage 2
zu § 2 Abs. 3: „Erläuterung und Ausgestaltung des Unternehmer-
modells“

1. Richtziele des Unternehmermodells
Der Unternehmer soll aufgrund der Informations- und Motivationsmaß-
nahmen
– Arbeitsschutz als unverzichtbares Element in das Unternehmensge-

schehen integrieren. Ziel des Arbeitsschutzes ist es, die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit auf höchstmög-
lichem Niveau zu gewährleisten.

– Probleme des betrieblichen Arbeitsschutzes erkennen und entspre-
chend reagieren können,

– nach Teilnahme an den Informations- und Motivationsmaßnahmen
bereit sein, extern angebotene, qualifizierte Beratung bezüglich
Arbeitsschutz bedarfsgerecht in Anspruch zu nehmen und die Ergeb-
nisse systematisch in die betrieblichen Entscheidungssysteme einzu-
beziehen,

– Erkenntnisse hinsichtlich der Verfahren und Maßnahmen der Gefähr-
dungsanalyse sowie zur Feststellung des Beratungsbedarfs erwer-
ben,

– nicht zur Sicherheitsfachkraft ausgebildet werden.

2. Organisation der Informations- und Motivationsmaßnahmen
Mitgliedsunternehmen, die das Unternehmermodell wählen können,
werden von der Berufsgenossenschaft über Umfang, Inhalt und Ziele
dieser Maßnahmen informiert.
Entscheidet sich der Unternehmer für das Unternehmermodell, so wer-
den ihm die Ausbildungsträger benannt: Berufsgenossenschaft oder
Kammern, Innungen und ähnliche Institutionen mit gleichwertigen Infor-
mations- und Motivationsmaßnahmen.
Die Berufsgenossenschaft überwacht, dass die Informations- und Moti-
vationsmaßnahmen innerhalb von zwei Jahren durchgeführt werden.
Entscheidet sich der Unternehmer für die Informations- und Moti-
vationsmaßnahmen der Berufsgenossenschaft, wird er von ihr zu den
jeweiligen Teilabschnitten der Maßnahmen eingeladen.
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Die Berufsgenossenschaft achtet darauf, dass eine möglichst homogene
Teilnehmerzusammensetzung bezüglich der Fertigungsverfahren in den
Betrieben bei diesen Maßnahmen erreicht wird.
Zum Einsatz kommen erwachsenengerechte Lehr- und Lernmethoden.
Die Fallbeispiele werden in Gruppenarbeiten durchgeführt.
Die Durchführung der Informations- und Motivationsmaßnahmen erfolgt
durch in der Erwachsenenbildung erfahrene Technische Aufsichtsbeamte,
Beamte der nach § 12 des Arbeitssicherheitsgesetzes zuständigen Behör-
den und auf die Zielgruppe Unternehmer qualifizierte Dozenten.

3. Umfang der Informations- und Motivationsmaßnahmen
Art, Umfang und Inhalte der Informations- und Motivationsmaßnahmen
werden von der Berufsgenossenschaft auf der Basis der BMA-Rahmen-
bedingungen vom 23.06.1992 festgelegt.
Der zeitliche Umfang der Informations- und Motivationsphase beträgt
zwei Wochen. Diese Phase muss innerhalb von zwei Jahren abge-
schlossen sein.
Die Informations- und Motivationsmaßnahmen können in Einzellehr-
gängen mit einer Mindestdauer von 1/2 Woche durchgeführt werden.

4. Inhalte der Informations- und Motivationsmaßnahmen
Jeder Abschnitt besteht aus 16 Lehreinheiten.

U 1: Grundseminar: Motivation
A 1 Einführung,
A 2 – A 4 Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter,

Motivation zur Arbeitssicherheit,
A 5 – A 8 Fallbeispiele: Unfall, arbeitsbedingte Erkrankung,

Ursachen,
A 9 – A 10 Firmenphilosophie: Produktion, Qualität, Betriebs-

klima und Arbeitssicherheit,
A 11 – A 12 Kosten von Unfällen und Berufskrankheiten,
A 13 Fehlzeiten und Krankenstand,
A 14 – A 15 Fallbeispiele: betrieblicher Gesundheitsschutz,
A 16 Wissenstest über U1 / Abschlussdiskussion.

U 2: Aufbauseminar 1: Verantwortung
A 1 Einführung,
A 2 Rückblick,
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A 3 + A 4 Rechtliche Grundlagen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes, EG-Recht,

A 5 + A 6 Arbeitsmedizinische Vorsorge/Gesundheitsschutz,
A 7 + A 8 Die Verantwortung des Unternehmers,
A 9 + A 10 Fallbeispiele: Verantwortung des Unternehmers,
A 11 + A 12 Unterweisung, Betriebsanweisung, Betriebsanleitung,
A 13 Erkennen von Belastungen und Beanspruchungen,
A 14 + A 15 Fallbeispiele: Ergonomie,
A 16 Wissenstest über U2 / Abschlussdiskussion.

U 3: Aufbauseminar 2: Gefahrstoffe
A 1 Einführung,
A 2 Rückblick,
A 3 + A 4 Umgang mit Gefahrstoffen,
A 5 + A 6 Brand- und Explosionsgefahren,
A 7 + A 8 Messen und Beurteilen von Gefahrstoffen,
A 9 Ersatzstoffe,
A 10 – A 12 Fallbeispiele: Betriebsanweisung,
A 13 Persönliche Schutzausrüstung,
A 14 + A 15 Hauterkrankungen,
A 16 Wissenstest über U3 / Abschlussdiskussion.

U 4: Aufbauseminar 3: Anlagen- und Gerätesicherheit
A 1 Einführung,
A 2 Rückblick,
A 3 Werkzeuge,
A 4 + A 5 Kraftbetriebene Arbeitsmittel,
A 6 Beschaffung von Arbeitsmitteln,
A 7 + A 8 Gefahren des elektrischen Stromes, 

elektrische Ausrüstung von Arbeitsmitteln,
A 9 Fallbeispiele: Hoch gelegene Arbeitsplätze,
A 10 Fallbeispiele: Innerbetrieblicher Transport,
A 11 – A 14 Fallbeispiele: Planung und Betrieb von Arbeitsstätten,
A 15 Erste Hilfe,
A 16 Wissenstest über U4 / Abschlussdiskussion.



Die Fallbeispiele werden auf die jeweilige Fertigung der Betriebe der
Zielgruppe zugeschnitten.

5. Externe sicherheitstechnische Beratung im Rahmen 
des Unternehmermodells

5.1 Bedarf
Neben der Teilnahme an den Informations- und Motivationsmaß-
nahmen hat der Unternehmer eine qualifizierte Beratung nachzu-
weisen.
Hierzu hat er
a) regelmäßig den Bedarf für die Beratung zu ermitteln,
b) im Bedarfsfall einen Berater zu beauftragen und
c) ein Protokoll über die in Anspruch genommene Beratung und

ggf. erforderliche betriebliche Maßnahmen zu führen.
Basis für eine bedarfsgerechte Beratung ist eine im Betrieb durch-
geführte Gefährdungsanalyse. Diese kann erfolgen mit Hilfe des
technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft, eines
Beamten der nach § 12 des Arbeitssicherheitsgesetzes zuständi-
gen Behörde oder des Beratungsdienstes.
Die Beratung des Unternehmens wird durch eine externe Fachkraft
für Arbeitssicherheit vorgenommen. Die Beratungszeit bemisst 
sich nach der Hälfte der Einsatzzeit, die für die Regelbetreuung not-
wendig wäre. Mindesteinsatzzeiten werden nicht berücksichtigt.
Da der Unternehmer durch die Maßnahmen für Arbeitssicherheit
motiviert ist, wird er in Absprache mit einer Fachkraft für Ar-
beitssicherheit, dem zuständigen Technischen Aufsichtsdienst oder
einem Beamten der nach § 12 des Arbeitssicherheitsgesetzes
zuständigen Behörde seinen darüber hinausgehenden Beratungs-
bedarf decken.

5.2 Qualitätsanforderungen an die sicherheitstechnische Beratung
Für Dienste, die im Rahmen des Unternehmermodells sicherheits-
technische Beratung durchführen, gelten dieselben Anforderungen
wie für überbetriebliche Dienste gemäß § 19 des Arbeitssicher-
heitsgesetzes. Auf die gemeinsame Empfehlung von BMA, Län-
dern, Sozialpartnern, HVBG und VDSI zu Qualitätsmerkmalen und
Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit für deren 
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Aufgabenwahrnehmung (Bundesarbeitsblatt 2/1994 S. 70) wird
verwiesen.

5.3 Überprüfung der sicherheitstechnischen Beratung

Die Berufsgenossenschaft überprüft die sicherheitstechnische Bera-
tung im Rahmen der Betriebsbesichtigung.

6. Fortbildung

Nach Abschluss der Informations- und Motivationsmaßnahmen hat der
Unternehmer regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, an Fortbildungs-
lehrgängen teilzunehmen. Die Fortbildung wird durch die Berufsgenos-
senschaft durchgeführt.

Die Fortbildung wird bedarfsorientiert durchgeführt.

Sie besteht in der Regel aus halbwöchigen Seminaren oder mehr-
maligen Veranstaltungen.

7. Dokumentation

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen anhand
einer von der Berufsgenossenschaft standardisierten Unterlage vorzu-
halten:

– Nachweis der gewählten sicherheitstechnischen Betreuung,

– Teilnahmenachweis an Informations- und Motivationsmaßnahmen,

– betriebliche Gefährdungsanalyse sowie auf dieser Grundlage durch-
geführte Maßnahmen und Planung,

– Nachweis der Verpflichtung, Inanspruchnahme und Ergebnisse exter-
ner Beratung.

8. Nichterfüllung der Unternehmerpflicht

Erfüllt ein Unternehmer, der sich für das Unternehmermodell ent-
schieden hat, die sich aus § 2 Abs. 3 der BG-Vorschrift und aus dieser
Anlage ergebenden Pflichten nicht, kann die Berufsgenossenschaft für
seinen Betrieb eine Betreuung nach § 2 Abs. 1 der BG-Vorschrift
anordnen.
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Anhang
Bezugsquellenverzeichnis
Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungsanwei-
sungen aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze/Verordnungen
Bezugsquelle: Buchhandel 

oder 
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit (BG-Vorschriften)
Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft 

oder 
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

3. Richtlinien, Sicherheitsregeln, Regeln, Grundsätze, Merkblätter und
andere berufsgenossenschaftliche Schriften für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit
Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft

oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

4. DIN-Normen
Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, 

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

5. VDE-Bestimmungen
Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, 

Bismarckstraße 33, 10625 Berlin
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